
E-L.ok und einem Einschienenfahr
zeug, wobei eine Person erheblich 
verletzt wurde. Der Staatsanwalt 
erhob Anklage nach § 196 StGB 
(Herbeiführung eines schweren 
Verkehrsunfalls). Nach dieser Be
stimmung wurde das Verfahren 
auch eröffnet. In der Hauptverhand
lung beantragte der Staatsanwalt, 
den Angeklagten darauf hinzuwei
sen, daß dieser auch nach § 118 
StGB (fahrlässige Körperverletzung) 
zur Verantwortung gezogen werden 
könne, da Grubenbahnen im Unter
tagebetrieb wegen Pehlens der cha
rakteristischen . Verkehrsspezifik 
nicht zum Bahnverkehr i. S. des 
§ 196 StGB gehören, so daß eine 
Verurteilung nach dieser Bestim
mung nicht erfolgen könne. Da ein 
Strafantrag des Geschädigten nicht 
vorlag, ergab sich die Frage, ob der 
Staatsanwalt sich ausdrücklich dazu 
zu erklären hatte, ob er die sich 
nunmehr als Antragsdelikt darstel
lende fahrlässige Körperverletzung 
im öffentlichen Interesse verfolge. 
Die zweite Fallgruppe betrifft die 
Begehung eines Offizial- und eines 
Antragsdelikts in Form mehrfacher 
Gesetzesverletzung (§ 63 Abs. 2 
StGB). So kann durch .Verkehrs
gefährdung durch Trunkenheit 
(§ 200 Abs. 1 StGB) noch eine fahr
lässige Körperverletzung (§118 
StGB) begangen werden.
In solchen Fällen wird mitunter die 
Ansicht vertreten, daß weder ein 
Strafverfolgungsantrag noch die Er
klärung des öffentlichen Interesses 
erforderlich sei, weil mit dem an- 
geklagten Offizialdelikt das Ver
fahren ohne Strafverfolgungsantrag 
in Gang gesetzt würde, und zwar 
infolge der mehrfachen ftesetzes- 
verletzung auch hinsichtlich des 
Antragsdelikts, ohne daß es eines 
Antrags oder der Erklärung des 
öffentlichen Interesses bedarf.
Die Auffassung, das öffentliche In
teresse an der Strafverfolgung 
■könne auch durch konkludentes 
Handeln des Staatsanwalts zum 
Ausdruck gebracht werden, geht 
fehl. Wegen der Konsequenz, daß 
die Straftat dann u. U. auch gegen 
den Willen des Geschädigten Ver
folgt werden kann, hat der Staats
anwalt vielmehr das öffentliche 
Interesse stets ausdrücklich zu er
klären.
öffentliches Interesse an der Straf
verfolgung kann z. B. nicht ' allein 
durch die Erhebung der Anklage 
zum Ausdruck gebracht werden. Es 
könnte sonst der Fall eintreten, daß 
di® Anklage auf Grund eines Straf
antrages erhoben wurde, der aber 
später — was der Staatsanwalt 
übersehen hat — zurückgenommen 
wurde. Denkbar ist auch der Fall, 
daß der Staatsanwalt irrtümlich 
angenommen hat, das angeklagte 
Vergehen sei kein Antragsdelikt 
Die sozialistische Gesetzlichkeit er
fordert also, daß der Staatsanwalt 
eindeutig erklärt, ob er das An
tragsdelikt wegen des Vorliegens 
eines Strafantrags oder aus öffent
lichem Interesse oder ggf. unter 
Berücksichtigung bqider Vorausset

zungen anklagt. Dies gilt unbescha
det der Besonderheiten des Einzel
falls für alle Antragsdelikte, denn 
es ist prinzipiell gleich, ob das De
likt von vornherein ein Antrags
delikt ist, ob eine ursprünglich als 
Offizialdelikt angeklagte Straftat 
sich erst später als Antragsdelikt 
erweist oder ob mit einem Offizial
delikt zugleich bzw. in Tatmehrheit 
ein Antragsdelikt begangen wird.
Es besteht auch kein rechtlich rele
vanter Unterschied in den Grün
den, aus denen heraus sich ein Of
fizialdelikt später als Antragsdelikt 
erweist. So kann es z. B. Fälle 
geben, in denen eine nach § 196 
StGB erhobene Anklage sich des
halb als nicht begründet erweist, 
weil die vom Staatsanwalt bejahte 
erhebliche Gesundheitsschädigung

nicht gegeben ist und nur eine fahr
lässige Körperverletzung nach § 118 
StGB vorliegt. Denkbar ist es aber 
auch, daß § 196 StGB trotz bejahter 
Erheblichkeit der Gesundheits
schädigung nur deshalb nicht ange
wendet werden kann, weil es z. B. 
am Merkmal des Bahnverkehrs 
mangelt.
Unterläßt der Staatsanwalt ver
sehentlich die erforderliche aus
drückliche Erklärung des öffent
lichen Interesses an der Strafver
folgung, so hat das Gericht, das im
übrigen das Vorliegen eines öffent
lichen Interesses nicht nachzuprüfen 
hat, auf eine solche ausdrückliche 
Erklärung des Staatsanwalts hin
zuwirken.

Dr. ROLF SCHRÖDER,
Richter am Obersten Gericht

Feststellung der alkoholischen Beeinflussung 
und der Zurechnungsfähigkeit bei Alkoholstraftaten
Mit der Neuregelung in § 15 Abs. 3 
und § 16 Abs. 2 StGB wird dem 
Wesen der Alkoholstraftaten und 
der wirksameren Unterstützung des 
gesamtgesellschaftlichen Kampfes ■* 
gegen die Alkoholkriminalität Rech
nung getragen. Bei einem die Zu
rechnungsfähigkeit ausschließenden 
Rauschzustand tritt die sträfrecht- 
liche Verantwortlichkeit nach dem 
verletzten Gesetz und .bei vermin
derter Zurechnungsfähigkeit infolge 
Alkoh’olgenusses keine außer
gewöhnliche Strafmilderung ein. 
Daraus wird aber mitunter in der 
Strafrechtspraxis abgeleitet, daß 
nicht mehr so hohe Prüfungsanfor
derungen wie bei Anwendung des 
§ 330 а StGB (alt) gestellt werden. 
Das führte in der Praxis dazu, daß 
eine Blutentnahme zum Zwecke der 
Bestimmung der Blutalkoholkon- 
zentratioh in notwendigen Fällen 
unterblieb und daß grundsätzlich 
kein Gutachten über die Zurech
nungsfähigkeit der Alkoholtäter 
eingeholt wurde, bie Zurechnungs
fähigkeit wurde entweder nach 
den Werten der Blutalkoholkonzen- 
tration oder nach der errechneten 
Trinkmenge von den Kreisgerich
ten an Hand „praktischer Erfah
rungen“ eingeschätzt.
Z i e g l e r  ist einer solchen Praxis 
bereits entgegengetreten und hat 
zur rechtlichen Beurteilung, Straf
zumessung und zum Umfang der 
Prüfungspflicht des Gerichts bei 
Alkoholstraftaten eine klare Orien
tierung gegeben1. Daraus folgt, daß 
die neuen Bestimmungen das StGB 
nicht von der Pflicht entbinden, 
sorgfältig den Alkoholeinfluß beim 
Zustandekommen und bei der'Aus
führung alkoholbedingter Straf
taten festzustellen.
Aus §§ 15 Abs. 3 und 16 Abs. 1' 
StGB ergibt sich die Pflicht, zu- „ 
nächst bei allen Anzeichen alkoho
lischer Beeinflussung zu prüfen, ob
1 Vgl. Ziegler, „Für eine höhere Qualität 
der. Strafrechtsprechung und ihrer Lei
tung“, NJ 1969 S. 8 fl. (11); ferner Witten
beck, „Strafzumessung bei Zurechnungs
unfähigkeit und verminderter Zurech
nungsfähigkeit“, NJ 1969 S. 271 fl. (272).

durch den Alkoholeinfluß die Zu
rechnungsfähigkeit vermindert oder 
ausgeschlossen wurde. Wann diese 
Wirkung eintritt, hängt bekannt
lich vom Ausmaß, Umfang und von 
der Zeitdauer des Alkoholgenusses, 
der psychischen-, und physischen 
Verfassung des Täters und anderen 
Umständen ab. Einheitliche medi
zinische Richtwerte für vermin
derte Zurechnungsfähigkeit bzw. 
Zurechnungsunfähigkeit gibt es 
nicht2. Die Wirkung des Alkohols 
auf das zentrale Nervensystem ver
läuft zwar nach bestimmten Ge
setzmäßigkeiten, kann aber beim 
einzelnen außergewöhnliche Ver
laufsformen annehmen. So tritt 
z. B. bei Kindern, Jugendlichen 
oder alkoholungewöhnten Menschen 
die Alkoholwirkuhg schneller ein, 
so daß auch'- bereits bei geringeren 
Blutalkoholwerten eine verminderte 
Zurechnungsfähigkeit oder Zurech
nungsunfähigkeit vorliegen kann. 
Diese Umstände deuten darauf hin, 
daß die Auswirkung des Alkohols 
auf die Zurechnungsfähigkeit in be
stimmten Fällen nur mit Hilfe eines 
medizinischen Sachverständigen be
urteilt werden kann.
Zur Bestimmung der Blutalkohol
konzentration können beim Ver
dacht einer Straftat Blutproben 
auch schon vor Einleitung eines Er
mittlungsverfahrens entnommen 
werden . (§ 44 Abs. 4 StPO). Die 
Befunde über die Blutalkoholkon
zentration sind Beweismittel i. S. 
des § 49 Abs. 2 StPO. Nach § 44 
Abs. 1 StPO bezieht sich die gene
relle Befugnis zur Blutentnahme 
auf die Feststellung von Tatsachen, 
die für das Verfahren von Bedeu
tung sind. So kann eine Blutent
nahme angeordnet werden, wenn- 
für die zu untersuchende Straftat 
oder Ordnungswidrigkeit im Ver
kehrswesen die Feststellung der 
alkoholischen Beeinflussung be
weiserheblich ist.

2 Zum Blutalkoholgrenzwert bei Beein
trächtigung der Fahrtüchtigkeit (§ 200 
StGB) vgl. Kürzlnger / Neumann, „Die 
Auswirkungen des Alkohols auf die Fahr- 
tüChtlgkelt“, NJ 1969 S. 469 fl. (471).
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